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Rat ö 28.09.2010 
 
Hochwasserschutz in Osnabrück (Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen) (TOP 7 c)  
Beratungsverlauf:  
Herr Bajus begründet den Antrag namens der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen. Er legt dar, dass es sich hierbei um eine 
Frage der Zukunftssicherung in kommunaler Zuständigkeit handele. Er verweist auf das gerade zurückliegende Hoch-
wasserereignis und legt dar, dass keine gute Vorbereitung auf die Folgen des Klimawandels bestehe. Er erläutert, dass 
hiermit nicht das Handeln der Sicherheitskräfte sondern die Präventionsmaßnahmen gemeint seien. An den schriftlich 
vorliegenden Änderungsanträgen kritisiert er, dass die anderen Fraktionen sich gegen die Annahme der ersten beiden 
Absätze aussprechen. Die gewählten Formulierungen entsprechen der Formulierung des Gesetzes; insofern sei es un-
verständlich, dass diese nicht mitbeschlossen werden sollen. Er verweist auf das Beispiel der Fläche Egerland, für die im 
Jahr 1998 zugelassen wurde, dass in den Retentionsraum der Hase hinein ein Speditionsunternehmen angesiedelt wur-
de. Dies sei gegen die Stimmen der seinerzeitigen Fraktion Bündnis 90/Die Grünen erfolgt. Er verweist darauf, dass er-
wartungsgemäß bei dem zurückliegenden Hochwasserereignis der Raum überflutet war. Er hebt die Selbstverpflichtung 
des Rates zum sparsamen Umgang mit Flächen hervor. Hierfür werde eine konzeptionelle Antwort der Verwaltung in 
jedem Einzelfall erwartet.  
Herr Oberbürgermeister Pistorius unterstützt den bereits im Verwaltungsausschuss erörterten Vorschlag, die Angelegen-
heit mit allen vorliegenden Anträgen in den zuständigen Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt zu verweisen. Er 
verweist darauf, dass die Verwaltung bereits damit beschäftigt sei, Ursachen und Auswirkungen des zurückliegenden 
Hochwasserereignisses zu hinterfragen, um hieraus einen Katalog von Vorschlägen für künftige Maßnahmen zu entwi-
ckeln. Er rät daher dringend, die Einzelheiten des weiteren Vorgehens im zuständigen Ausschuss zu erörtern. Den Inhalt 
des ersten Absatzes des Ursprungsantrages der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen weist er zurück. 
Auch Herr Hus spricht sich für die Diskussion im zuständigen Ausschuss aus. Er sieht ebenfalls die Notwendigkeit, die 
Beschlüsse 10-15 zurückliegenden Jahre im Hinblick auf die jüngste Hochwassererfahrung zu hinterfragen. Wie die Frak-
tion Bündnis 90/Die Grünen sehe die SPD-Fraktion die Notwenigkeit einer Bestandsaufnahme des Vorgehens in der 
Vergangenheit. 
Frau Meyer zu Strohen weist die von Herrn Bajus vorgebrachte Kritik an der Ansiedlung der Spedition Egerland zurück 
und legt dar, dass diese bewusst in dem Überschwemmungsgebiet geplant war und die Firma Egerland für Kompensati-



onsmaßnahmen enorme Zahlungen geleistet habe. Das zurückliegende Hochwasserereignis habe die Planungen bestä-
tigt.  
Herr Staben spricht sich namens der FDP-Frakion ebenfalls dafür aus, die Angelegenheit im Fachausschuss zuvertiefen. 
Herr Hagedorn fordert, sich in Fragen des Hochwasserschutzes nicht ausschließlich auf die Gesetzeslage zurückzuzie-
hen. Er legt dar, dass in der Vergangenheit mehrfach Bauvorhaben zugelassen wurden, die bei den zurückliegenden 
Hochwasserereignissen zu Problemen geführt hätten. Er fordert, den gesamten Themenkomplex vor dem Hintergrund 
der jüngsten praktischen Erfahrungen ernsthaft zu betrachten und beachten.  
Sodann führt Herr Ratsvorsitzender Thöle die Abstimmung über die Verweisung der folgenden vier Anträge in den Aus-
schuss für Stadtentwicklung und Umwelt herbei: 
Abweichender Beschluss:  
Die folgenden Antragstexte  

a) Ursprungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen 
b) Änderungsantrag der CDU-Fraktion 
c) Änderungsantrag der SPD-Fraktion 
d) Änderungsantrag der Fraktion FDP-Fraktion 

gem. Anlage werden im Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt behandelt 
Beratungsergebnis:  
Die Abstimmung erfolgt offen. Der abweichende Beschluss wird mehrheitlich gegen die Stimmen der Mitglieder der Frak-
tionen Bündnis 90/Die Grünen angenommen . 
 
Anlage a) zu Ziff. 9 (TOP 7 c)) zur Niederschrift R at ö 28. September 2010  
 
Fraktion Bündnis 90/Die Grünen Osnabrück, 13. September 2010 
 
A n t r a g  
Betreff:  Hochwasserschutz in Osnabrück  
 

Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungs- 
art (NÖ/Ö) TOP 

Verwaltungsausschuss 28.09.2010 NÖ       



Rat der Stadt Osnabrück 28.09.2010 Ö 07c 

 
Inhalt des Antrags:  
 
1. Der Rat beschließt, keine Bauvorhaben mehr zu zulassen, die in Überschwemmungsgebieten liegen oder ansonsten 

einen negativen Einfluss auf die Hochwassersituation in gefährdeten Gebieten haben. 
2. Der Rat erklärt, dass er zukünftig eine Politik der reduzierten Flächeninanspruchnahme verfolgt und seine Flächen-

nutzungsplanung entsprechend anpasst. 
3. Der Rat beauftragt die Verwaltung 

• zu klären, wie die regionale Kooperation der Gewässeranlieger und die Verantwortungsübernahme durch das Land 
besser organisiert werden kann (U96 berücksichtigen).  

• darzustellen, wie die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (Risikobewertung, Risikokarten, Risikomanage-
mentpläne) umgesetzt wurden und werden, wie diese Umsetzung ggf. beschleunigt werden kann und welche 
Aufgaben vom Land, bzw. den Kommunen übernommen werden. 

• darzustellen, welche Maßnahmen des regionalen Niederschlagmodells für die Düte von 2005 von wem umge-
setzt wurden und welche nicht.  

• Vorschläge zu machen, wie mit weiteren Maßnahmen der natürliche Rückhaltung (Gewässer-Renaturierung, 
Schutz und Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, Entsiegelungsprogramm etc.) und des technischen 
Hochwasserschutz (Regenrückhaltung, Ausbau von Abflüssen, Dammbau etc.) zukünftige Hochwasserereignisse 
begrenzt werden können.  

• darzustellen, welche städtischen Gebiete (insbesondere Wohngebiete) besonders gefährdet sind und welche 
Maßnahmen geeignet wären, diese zu schützen und wie die Betroffenen in geeigneter Weise über ihr Risiko in-
formiert werden können. 

• darzustellen, wie und von welchen Arbeitseinheiten das vom Rat beschlossene strategische Ziel der Stadtent-
wicklung "Entwicklung von Strategien zur Bewältigung von Umweltveränderungen" bislang bearbeitet und umge-
setzt wurde, und beauftragt die Verwaltung, hierzu organisatorische Verbesserungsvorschläge zu machen. 

 
gez. Michael Hagedorn 
 



Anlage b) zu Ziff. 9 (TOP 7 c)) zur Niederschrift R at ö 28. September 2010  
 
CDU-Fraktion Osnabrück, 28. September 2010 
 
A n t r a g  
Betreff:  Hochwasserschutz in Osnabrück - Änderungsantrag zu m Antrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grü-

nen  
 

Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungs- 
art (NÖ/Ö) TOP 

Verwaltungsausschuss 28.09.2010 NÖ       

Rat der Stadt Osnabrück 28.09.2010 Ö 7 c 

 
Inhalt des Antrags:  
 
1.  Der Rat beschließt, keine Bauvorhaben mehr zu zulas sen, die in Überschwemmung sgebieten liegen oder 

ansonsten einen negativen Einfluss auf die Hochwass ersituation in g efährdeten Gebieten haben.  
2.  Der Rat erklärt, dass er zukünftig eine Politik der reduz ierten Flächeninanspruchna hme verfolgt und seine 

Flächennutzungsplanung en tsprechend anpasst.  
3. Der Rat beauftragt die Verwaltung 
• zu klären, wie die regionale Kooperation der Gewässeranlieger und die Verantwortungsübernahme durch das Land 

besser organisiert werden kann (U96 berücksichtigen). 
• darzustellen, wie die Vorgaben des Wasserhaushaltsg esetzes (Risikobewertung, Risikokarten, Risikoman a-

gementpläne) umgesetzt wurden und werden, wie diese  Umsetzung ggf.  beschleunigt werden kann und  wel-
che Aufgaben nach dem Wasserhaushaltsgesetz  vom Land, bzw. den Kommunen übernommen werden können . 

• darzustellen, welche Maßnahmen des regionalen Niederschlagmodells für die Düte von 2005 von wem umgesetzt 
wurden und welche nicht. 



• Vorschläge zu machen, wie mit weiteren Maßnahmen der natürliche Rückhaltung (Gewässer-Renaturierung, Schutz 
und Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, Entsiegelungsprogramm etc.) und des technischen Hochwasser-
schutz (Regenrückhaltung, Ausbau von Abflüssen, Dammbau etc.) zukünftige Hochwasserereignisse begrenzt wer-
den können. 

• darzustellen, welche städtischen Gebiete (insbesondere Wohngebiete) besonders gefährdet sind und welche Maß-
nahmen geeignet wären, diese zu schützen und wie die Betroffenen in geeigneter Weise über ihr Risiko informiert 
werden können. 

• darzustellen, wie und von welchen Arbeitseinheiten das vom Rat beschlossene strategische Ziel der Stadtentwick-
lung „Entwicklung von Strategien zur Bewältigung von Umweltveränderungen“ bislang bearbeitet und umgesetzt wur-
de, und beauftragt die Verwaltung hierzu organisatorische Verbesserungsvorschläge zu machen. 

4.  Die Verwaltung wird beauftragt, einen automatis chen Pegel zur Übermittlung und Fernabfrage des Was ser-
standes der Düte östlich der Stadtgrenze Osnabrücks  zu errichten. 

 
gez.  Dr. E. h. Fritz Brickwedde, CDU-Fraktionsvorsitzender 
 
Anlage c) zu Ziff. 9 (TOP 7 c)) zur Niederschrift R at ö 28. September 2010  
 
SPD-Fraktion Osnabrück, 27. September 2010 
 
A n t r a g  
Betreff:  Hochwasserschutz in Osnabrück 

(Änderungsantrag zum Beschlussvorschlag der Fraktio n Bündnis 90/Die Grünen)  

Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungs- 
art (NÖ/Ö) TOP 

Verwaltungsausschuss 28.09.2010 NÖ 9c 

Rat der Stadt Osnabrück 28.09.2010 Ö 7c 

 
Inhalt des alternativen Beschlussvorschlags:  



 
1. Die Verwaltung wird beauftragt, im zuständigen Stadtentwicklungs- und Umweltausschuss darzustel-

len, welche Auswirkungen und Konsequenzen sich aus dem Hochwasserereignis vom 26.-28.08.2010 
ergeben im Hinblick auf folgende Punkte: 
- geplante Bauvorhaben 
- gültige Bebauungspläne 
- gültiger Flächennutzungsplan 
 

2. Punkt 3 des Ursprungsantrags 
 
gez. Frank Henning 
 
Anlage d) zu Ziff. 9 (TOP 7 c)) zur Niederschrift R at ö 28. September 2010  
 
FDP-Fraktion  Osnabrück, 28. September 2010 
A n t r a g  
Betreff:  Hochwasserschutz in Osnabrück -Änderungsantrag/Tis chvorlage--  
 

Beratungsfolge Sitzungsdatum Sitzungs- 
art (NÖ/Ö) TOP 

Verwaltungsausschuss 28.09.2010 NÖ       

Rat der Stadt Osnabrück 28.09.2010 Ö 7c 

 
Inhalt des Antrags:  
1. Der Rat beschließt, keine Bauvorhaben mehr zu zulassen, die in Überschwemmungsgebieten liegen oder ansonsten 
einen negativen Einfluss auf die Hochwassersituation in gefährdeten Gebieten haben. 
2. Der Rat erklärt, dass er zukünftig eine Politik der reduzierten Flächeninanspruchnahme 
verfolgt und seine Flächennutzungsplanung entsprechend anpasst. 



3. Der Rat beauftragt die Verwaltung zu prüfen,  
�zu klären, wie  ob die regionale Kooperation der Gewässeranlieger und die Verantwortungsübernahme durch das Land 
besser organisiert werden kann (U96 berücksichtigen). 
�darzustellen, wie  ob  die Vorgaben des Wasserhaushaltsgesetzes (Risikobewertung, Risikokarten, Risikomanagement-
pläne) umgesetzt wurden und werden, wie diese Umsetzung 
ggf. beschleunigt werden kann und welche Aufgaben vom Land, bzw. den Kommunen übernommen werden. 
�darzustellen, welche Maßnahmen des regionalen Niederschlagmodells für die Düte 
von 2005 von wem umgesetzt wurden und welche nicht. 
�Vorschläge zu machen, wie  ob mit weiteren Maßnahmen der natürliche Rückhaltung 
(Gewässer-Renaturierung, Schutz und Ausweisung von Überschwemmungsgebieten, 
Entsiegelungsprogramm etc.) und des technischen Hochwasserschutz (Regenrückhaltung, 
Ausbau von Abflüssen, Dammbau etc.) zukünftige Hochwasserereignisse 
begrenzt werden können. 
�darzustellen, welche städtischen Gebiete (insbesondere Wohngebiete) besonders 
gefährdet sind und welche Maßnahmen geeignet wären, diese zu schützen und wie 
die Betroffenen in geeigneter Weise über ihr Risiko informiert werden können. 
�darzustellen, wie und von welchen Arbeitseinheiten das vom Rat beschlossene strategische Ziel der Stadtentwicklung 
"Entwicklung von Strategien zur Bewältigung von 
Umweltveränderungen" bislang bearbeitet und umgesetzt wurde, und beauftragt die 
Verwaltung, hierzu ob organisatorische Verbesserungsvorschläge hier sinnvoll sein könnten.  
 
gez. Dr. Thomas Thiele, Fraktionsvorsitzender 
 


